
� Bestandene Prüfungen abhaken!                   Änderungen vorbehalten, deshalb alle Angaben ohne Gewähr!                                                          Stand: 11/2008 © FSR-Jura 
 

Übersicht benötigter Leistungsnachweise (Studienord. vom 11.04.07, ab SS 08)  Fachschaftsrat Rechtswissenschaft 
Abschluss: Erste Juristische Prüfung www.ElbeLaw.de  
 

 

 Zivilrecht Öffentliches Recht Strafrecht Grundlagen/Wahlschwerpunkt 
Grundstudium 
(1.-3. Semester) 

Abschlussklausur 

� BGB-AT 
   � Schuldrecht-AT 
   � SchuldR-BT I (Deliktsrecht) 
   � Schuldrecht-BT II 
   � Sachenrecht I 
Hausarbeit  
   � Schuldrecht-AT 
     oder 

   � Schuldrecht-BT II 
 

Abschlussklausur 

  � Staatsrecht I  
 (Staatsorganisationsrecht)  

  � Staatsrecht II (Grundrechte) 
  � Allgem. Verwaltungsrecht 
  � Europarecht 
 Hausarbeit   
  � Staatsrecht II (Grundrechte) 

Abschlussklausur 

   � Strafrecht II (AT) 
   � Strafrecht III (BT II) 
Hausarbeit  
   � Strafrecht II (BT I) 

� Grundlagenschein (Auswahl) 

� Rechtsgeschichte 
� Rechtsphilosophie 
� Staatstheorie- und 

Verfassungsgeschichte 
� Kriminologie 
� Ökonomische Analyse des 

Rechts 
� Methoden der 

Rechtswissenschaft 
� Rechtssoziolgie 

 
15 Scheine 
� 11 Abschluss-

klausuren 
� 3 Hausarbeiten 
� 1 Grundlagenschein 
 

Zwischenprüfung am Ende des Grundstudiums (spätestens nach dem 4. Fachsemester) - 15 Scheine erforderlich! 
Hauptstudium 
(ab 4. Semester) 
9 Scheine in den 
Pflichtfächern 
� 3 Abschluss-

klausuren  +            
3 Leistungskontroll-
klausuren  + 3 
Hausarbeiten 

Alternativ: 
� 6 Leistungskontroll-

klausuren (2 LK  in  
jedem Rechtsgebiet 
in untersch. Lehrver-
anstaltungen!) + 

    3 Hausarbeiten 

� Abschlussklausur 

� Handelsrecht 
� Erbrecht  
� Familienrecht  
� Zivilprozessrecht I + II 
� Gesellschaftsrecht 

� Leistungskontrollklausur  
� Schuldrecht-BT III 
� Sachenrecht II 

� Hausarbeit 
� Schuldrecht BT III 
� Sachenrecht II 
 

� Abschlussklausur 

� Staatshaftungsrecht 
� Verwaltungsprozessrecht 

�  Leistungskontrollklausur 
� Polizeirecht 
� Baurecht 
� Wirtschaftsverwaltungsrecht 
� Umweltrecht 

� Hausarbeit: 
� Polizeirecht 
� Baurecht 
� Wirtschaftsverwaltungsrecht 
� Umweltrecht 

� Abschlussklausur 

� Strafrecht IV 
(Strafzumessungsrecht) 

� Strafverfahrensrecht 
�  Leistungskontrollklausur 

� Strafrecht V (BT III) 
�  Hausarbeit 

� Strafrecht V (BT III) 
 

Schwerpunktbereichsprüfung 
(Nach Ende der amtl. festgesetzten 
Vorlesungszeit des 5.Sem.) 
Nur nach Anmeldung möglich: 
� 1. Hausarbeit 
Bei Nichtbestehen ist eine einmalige 
Wiederholung möglich, bei Bestehen ist 
kein Verbesserungsversuch möglich. 
 
Nur nach Anmeldung möglich: 
� 2. Klausur 
Die nicht mit mindestens 3 Punkten 
bewertete Klausur kann einmal 
wiederholt werden. 
 
Auf Ladung: 
� 3. Mündliche Prüfung 

Erste Juristische 
Prüfung 
„Freiversuch“ Anmeldung 
bis spätestens 1 Monat  vor 
Ablauf des 9. Semesters 
(Scheinfrei und bestandene 
SPB), nach ununterbr. 
Studium gem. § 26 II JAG. 

Staatlicher Teil (Pflichtfachprüfung): 
� insgesamt 6 Klausuren 

� 3 Zivilrecht (eine davon ohne Handels- und Gesell-
schafts recht, eine mit Handels- und Gesellschaftsrecht) 

� 2 Öffentliches Recht  
  (davon eine im Staatsrecht) 
� 1 Strafrecht  

Universitärer Teil (Schwerpunktbereichsprüfung 
der Fakultät für Rechtswissenschaft): 
 
Genauer Ablaufplan siehe in der rechten Spalte 
unter Schwerpunktbereichsprüfung und beachte  
die Hinweise auf der Rückseite! 

� Fremdsprachenschein 
� Schlüsselqualifikations-
schein 
� Praktika: 3 Monate , davon 
     min. 1 Monat in Hamburg  
     (2 verschied. Rechtsgebiete!) 
 



Weitere Hinweise zu den Prüfungen Fachschaftsrat Rechtswissenschaft 
 www.ElbeLaw.de  
 

Zwischenprüfung 
 
Über die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung wird vom Prüfungsamt der Fakultät für Rechtswissenschaft eine Bescheinigung ausgestellt. 
Wiederholungsmöglichkeit: Wer bis zum Ablauf des 4. Fachsemesters mindestens 11 der erforderlichen 15 Leistungsnachweise erworben hat, darf auf Antrag bis 
zum Ablauf des 5. Fachsemesters den Grundlagenschein sowie je einen Leistungsnachweis in den Fächern Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht einmal in 
entsprechenden Lehrveranstaltungen wiederholen. 
 
Examensanmeldung zur Schwerpunktbereichsprüfung (Universitärer Teil) 
 
1.  Zulassung beim Fakultätsprüfungsamt beantragen  
 Frühestens möglich direkt nach Beendigung des 5. Fachsemesters, also bereits ab der sich anschließenden vorlesungsfreien Zeit. 
 

Prüfungsamt der Fakultät für Rechtswissenschaft     Tel.: (040) 428 38 -7654 
Schlüterstraße 28            Fax: (040) 428 38 -3036  
20146 Hamburg         Internetadresse zu finden unter www.elbelaw.de/adressen/ 

 
2.  Nach der Zulassung durch das Fakultätsprüfungsamt  
 
  Anmeldung in beliebiger Reihenfolge: 
 

� für die Aufsichtsarbeit zum Schwerpunktbereich 
� für die Hausarbeit beim jeweiligen Übungsleiter oder beim Seminarleiter 

 
3.  Nach erfolgreicher Absolvierung dieser Schritte erfolgt die Ladung zur mündlichen Prüfung  
 zum Schwerpunktbereich durch das Fakultätsprüfungsamt. 
 
 

Examensanmeldung zur Pflichtfachprüfung (Staatlicher Teil) 
 
 Die Anmeldung für den staatlichen Teil (Pflichtfachprüfung) ist zu richten an:  

 
Landesjustizprüfungsamt (LJPA)       Tel.: (040) 428 43 -2014 oder -1740 
Dammtorwall 13         Fax:  (040) 428 43 -3883 
20354 Hamburg         Internetadresse zu finden unter www.elbelaw.de/adressen/ 


